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Kleine Mitteilungen

Internationaler Geometerkongreß 1953 in Paris

Die Hauptversammlung des Internationalen Geometerbundes, die
mit einem Internationalen Geometerkongreß verbunden ist, findet vom
28. August bis 6. September 1953 in Paris statt. Nähere Mitteilungen
folgen später.

Jahresversammlung der beamteten Kulturingenieure und des SKI V
in Schaffhausen

Die nächste ordentliche Konferenz der Eidg. und Kantonalen
Amtsstellen für das Meliorationswesen wird wiederum in Verbindung mit der
Hauptversammlung des SKIV abgehalten. Im Anschluß an die auf
den späteren Nachmittag des 18. Juni 1953 (Donnerstag) festgesetzten
Konferenzen sind für den 19. und 20. Juni Exkursionen nach Rheinau-
Rüdlingen, ins Klettgau sowie ins östliche Gebiet des Kantons
Schaffhausen vorgesehen.

Es wird beabsichtigt, wenn möglich bereits mit dem Aprilheft dieser
Zeitschrift Anmeldekarten für die Teilnahme an der Konferenz zu
verschicken. Auf ein besonderes Damenprogramm soll dieses Jahr verzichtet
werden.

Zu VIIe Congrès international des Géomètres; Propos du trésorier

Seite 50 ff. der Februarnummer. Infolge eines Versehens ist bei
diesem Artikel die Unterschrift des Verfassers weggelassen worden. Wir
holen sie daher hier nach: H. Pfanner, adjoint du géomètre cantonal,
Berne.

Mitteilung der Gewerbeschule der Stadt Zürich über Kurs I
für Vermessungszeiehnerlehrlinge

Der Kurs I für deutschsprachige Vermessungszeiehnerlehrlinge
findet vom 20. April bis 16. Mai 1953 statt. Teilnahmepflichtig sind alle
Vermessungszeiehnerlehrlinge, die im Frühjahr 1953 ihre Lehre beginnen.

Da der Kurs I in die Probezeit von zwei Monaten fallen muß, sind
neue Lehrverträge spätestens auf den Beginn dieses Kurses abzuschließen

und bis Mitte März dem zuständigen kantonalen Amt für
Lehrlingsausbildung einzureichen. Wir empfehlen den neuen Lehrmeistern, vor
Abschluß eines Lehrverhältnisses beim Kassierdes SVVK, Herrn Fr. Wild,
Stadtgeometer von Zürich, die Richtlinien für die Ausbildung von
Vermessungszeichnern zu beziehen, wo auch die vorgedruckten Lehrverträge

erhältlich sind. Die Richtlinien enthalten alles Wissenswerte für
den Lehrvertragsabschluß und die Ausbildung von Vermessungszeichnerlehrlingen.

Die Kantone melden der Gewerbeschule der Stadt Zürich laut Reglement

die neuen Lehrverhältnisse. Die Schulleitung stellt den Lehrlingen
die Anmeldekarte zu, welche ausgefüllt der zuständigen Amtsstelle des
Lehrkantons einzureichen ist. Zum Kursbesuch werden die Lehrlinge von
der Gewerbeschule Zürich aufgeboten, die ihnen auch den Stundenplan
und die nötigen Unterlagen zukommen läßt.

84


	Kleine Mitteilungen

